
Anmeldung eines Hundes in der Stadt Roßleben
Hundemarke-Nr

Angaben zum Hundehalter

Name, Vorname Geburtsdatum

Anschrift

Angaben zum Hund

Rasse

ja
nein

ja nein

Aussehen des Hundes

Geschlecht männlich weiblich

Geburtsdatum Datum Beginn der Hundehaltung

Kennnummer des Transponders (nach ISO-Standard)

Anzeige des Abschlusses einer Haftpflichtversicheru ng

Name, Vorname und Anschrift des Versicherungsnehmers

Versicherungsgesellschaft Datum des Abschlusses des Vertrages

Versicherungsvertrag hat vorgelegen
Bezeichnung des versicherten Hundes

Datum Unterschrift des Hundehalters

Kreuzung / Mischling aus:

Gefährlicher Hund i.S.d. § 3 Abs. 2 Thüringer Gesetz zum Schutz der Bevöl-
kerung vor Tiergefahren vom 22. Juni 2011 (ThürTierGefG - GVBl. Nr. 6, S. 93)

Mit nachfolgender Unterschrift wird die Richtigkeit der vorstehenden Angaben bestätigt und
gleichzeitig erklärt der Unterzeichnende sich bereit, Änderungen der Stadtverwaltung Roßleben sofort
mitzuteilen, sowie, dass ihm die Richtlinien des Thüringer Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung vor
Tiergefahren vom 22.06.2011 bekannt sind.

Erlaubnis zur Haltung eines gefährlichen Hundes durch die zuständige Behörde 
erteilt (§ 4 Abs. 1 ThürTierGefG) nicht erforderlich


